
 

Hansestadt Salzwedel Beschlussvorlage 

Die Bürgermeisterin 

 

 

öffentlich 

Amt/Geschäftszeichen  Datum     Drucksache Nr.  

Kämmerei 04.06.2021 2021/259 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Finanzen, 

Vergaben und 

Wirtschaftsförderung 

16.06.2021  

Hauptausschuss   

Stadtrat   

 

 

Betreff: 

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der FUS Freizeit- und Service Salzwedel GmbH 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat bevollmächtigt die Bürgermeisterin als Vertreterin der alleinigen Gesellschafterin 

Hansestadt Salzwedel, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 festzustellen sowie der 

Geschäftsführerin und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.  

 

 

Sachverhalt: 

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Höweler | Rischmann und 

Partner mbB geprüft. Mit Datum vom 09. April 2021 wurde der uneingeschränkte 

Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Das zusammengefasste Prüfungsergebnis, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. 

Der vollständige Prüfbericht kann im Kämmereiamt / Beteiligungsmanagement (Zimmer 23 Rathaus) 

eingesehen werden. 

 

Die FUS Freizeit- und Service Salzwedel GmbH weist im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von  

- 92.874,30 EUR vor Verlustübernahme durch die Hansestadt Salzwedel aus. Ausweislich des 

genehmigten Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020 war ein Verlust von 138.515,00 EUR 

geplant, der gemäß einer Abschlagsvereinbarung an die Gesellschaft gezahlt wurde.  

Der überzahlte Betrag in Höhe von 45.640,70 EUR wird nach Beschlussfassung über diesen 

Jahresabschluss an die Hansestadt Salzwedel zurück überwiesen. 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft billigte in seiner Sitzung am 03.05.2021 gemäß § 11 des 

Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss 2020 und empfahl diesen an die 

Gesellschafterversammlung. 

Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages über die 

Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Geschäftsführerin und des Aufsichtsrates.   

 

 

 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen:  

 

X ja  nein 

 

          
 
Gesamtkosten 

der Maßnahmen 

( Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten ) 

 

 
EUR 

 
jährliche 

Folgekosten/-lasten 

 
 

 

 
EUR 

 
 

 

 
 

 

 
keine 

 
Finanzierung 

Eigenanteil 

(i.d.R. Kreditbedarf ) 
 

 

 
EUR 

 
Objektbezogene 

Einnahmen 

(Erträge / 
Einzahlungen) 

 

 
 

EUR 

 
Einmalige oder 

jährliche 

laufende Haushaltsbe-
lastung 

Folgekosten ohne 

kalkulatorische Kosten 
 

EUR 

       
 

 Veranschlagung 
im Ergebnishaushalt 

 im Finanzhaushalt     Haushaltsstelle 

X 2021 X 2021  nein X ja, mit EUR  45.640,70 573201.44613 
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